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Artenschutzrechtliche Einschätzung zum geplanten Abriss des 

Anwesens Hauptstraße 68 in Starzach-Bierlingen 

 

Anlass und Aufgabenstellung 

In Starzach-Bierlingen soll das Anwesen Hauptstraße 68 mit den beiden Flurstücken 120/1 

und 111/4 neu überplant werden. Hierzu sollen die vorhandenen Gebäude (ein Wohnhaus mit 

Scheune, ein Garagengebäude, ein Werkstattgebäude und ein Schuppengebäude) abgerissen 

werden.  

In einer ersten Voruntersuchung sollte geklärt werden, inwieweit Fledermäuse oder Brutvögel 

oder andere geschützte Arten von den Abrissplanungen betroffen sein könnten und welche 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bzw. Ausgleichsmaßnahmen zur Wahrung der 

artenschutzrechtlichen Anforderungen insbesondere im Hinblick auf die Verbotstatbestände 

des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 BNatSchG) erforderlich sind. 

 

 

Abb. 1: Außenansicht des Anwesens Hauptstraße 68 in Starzach-Bierlingen. 
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Methoden 

Bei der Bauwerkskontrolle am 17.04.2021 wurden alle Dächer, Räumlichkeiten, Keller, 

Schuppen- und Scheunengebäude begangen und alle Fassaden auf mögliche Brut- und 

Hangplätze kontrolliert. Dabei wurden alle Bereiche mit einer starken Taschenlampe 

ausgeleuchtet. Es wurde nach direkt anwesenden Fledermäusen gesucht, desgleichen nach 

Spuren der Fledermäuse (Kotspuren, Haare, Sekretverfärbungen, Parasiten, Mumien, 

Fraßreste). Darüber hinaus wurde auf indirekte Anzeichen einer Fledermausnutzung geachtet, 

insbesondere ob feine Spinnweben vorhanden waren oder nicht. Vorhandene Kotspuren 

wurden visuell geprüft und anhand der Größe, Form, Beschaffenheit und Farbe einer 

Artengruppe zugeordnet. Im Labor erfolgte zur Artbestimmung eine mikroskopische 

Untersuchung der Kotproben. Hierbei wurde der Kot in 70% Ethanol gelöst und bei 20-

40facher Vergrößerung unter dem Binokular zerlegt. Aufgefundene Haare, die beim Putzen 

von den Tieren aufgenommen und abgeschluckt worden waren, wurden auf Objektträger 

überführt und unter dem Mikroskop bei bis zu 1000facher Vergrößerung untersucht. Die 

Artbestimmung erfolgte anhand einer alle europäische Arten umfassenden 

Referenzsammlung, eigenen ausgearbeiteten Bestimmungskriterien (Häussler & Dietz 

unveröffentlicht) und den Bildtafeln und Bestimmungshinweisen von Häussler (2014, in 

Dietz & Kiefer 2014). 

 

Entsprechend wurde nach Lebensstätten anderer geschützter Arten gesucht, v.a. nach 

Nistplätzen, Nestern oder Kot und Gewöllen (Brown 2003, Harrison & Castell 2004). 

 

Die Untersuchung entsprach damit auch den Anforderungen des Formblattes „Checkliste 

Artenschutz am Haus“ (vgl. http://www.artenschutz-am-

haus.de/media/checklisten_artenschutz_am_haus.pdf) inklusive der Beurteilung direkt 

betroffener Freiflächen. 
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Abb. 2: Blick in den Dachstuhl des Wohn- und Scheunengebäudes. 

 

 

Abb. 3: Gewölbekeller unter dem Wohngebäude. 
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Ergebnisse 

Im Dachstuhl des Hauptgebäudes wurden wie auch in den anderen Dachstühlen der 

Nebengebäude keine Hinweise auf Fledermausvorkommen gefunden, so war auch kein Kot 

vorhanden. Zahlreiche vorhandene Spinnweben, sowohl in stark eingestaubtem Zustand als 

auch sehr feine und frische Spinnweben im gesamten Bühnenbereich zeigten deutlich an, dass 

keine Flugbewegungen durch Fledermäuse im Dachstuhl vorhanden waren. 

Der im Hauptgebäude vorhandene Gewölbekeller war für Fledermäuse nicht zugänglich und 

zeigte zudem durch zahllose Spinnweben an, dass keine Flugbewegungen durch Fledermäuse 

vorhanden waren. 

Hinter den am Hauptgebäude vorhandenen Fensterläden wurde Fledermauskot gefunden, 

dieser konnte anhand enthaltener Haare der Bartfledermaus (Myotis mystacinus) zugeordnet 

werden. Allerdings waren die Fensterläden bisher meist geschlossen und somit als Hangplatz 

nicht bzw. nur zeitweise nutzbar.  

In Spalten der unverputzten Hohlbetonstein-Wand des Werkstattgebäudes konnten an den 

beiden Giebelwänden auf der Nordost- und Südwestseite weitere Kotspuren der 

Bartfledermaus (Myotis mystacinus) gefunden werden. 

Spalten am Dachaufbau bzw. der Dachvorsprünge am Hauptgebäude und an einem Schuppen 

dienen als Brutplatz für zwei Brutpaare des Haussperlings (Passer domesticus) und zwei 

Brutpaare des Hausrotschwanzes (Phoenicurus ochruros). 

Nordwestlich des Werkstattgebäudes ist eine große Menge Strangfalzziegel abgelagert. Die in 

den Ziegeln befindlichen Löcher sind von Mauerbienen (Osmia rufa und Osmia bicornis) 

besiedelt. 

Dort ebenfalls abgelagerte Natursteine könnten einen Lebensraum für die Zauneidechse 

(Lacerta agilis) darstellen, ein aktueller Nachweis wurde jedoch nicht erbracht. 

Ein am Nordrand des Flurstückes 111/4 befindlicher alter Birnbaum wies zahlreiche 

Höhlungen auf und wurde von einem Star (Sturnus vulgaris) angeflogen, es dürfte sich um 

einen Brutplatz handeln. 
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Abb. 4: Fensterläden des Haupthauses mit Spuren einer Nutzung durch die Bartfledermaus. 

 

 

Abb. 5: Hohlbetonsteinwand des Werkstattgebäudes mit Kotspuren der Bartfledermaus in 

Hohlräumen. 
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Abb. 6: Abgelagerte Strangfalzziegel mit Brutplätzen von Mauerbienen. 

 

 

Abb. 7: Abgelagerte Natursteine als möglicher Eidechsen-Lebensraum. 
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Abb. 8: Alte Birne mit Brutplatz des Stars. 
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Diskussion und Maßnahmen 

Die Untersuchung erbrachte Hinweise auf eine zeitweise Quartiernutzung von Fensterläden 

am Hauptgebäude und Mauerspalten am Werkstattgebäude durch Fledermäuse. Die 

vorliegende Laboruntersuchung aufgesammelter Kotproben ergab die Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus). Die Bartfledermaus gilt als typische „Fensterladenfledermaus“ und nutzt in der 

Regel mehrere benachbarte Gebäude im Verbund. Da die Fensterläden bisher jedoch meist 

geschlossen (d.h. vor die Fenster geklappt) waren, kann es sich um kein dauerhaftes 

Wochenstubenquartier handeln. 

Die Gebäude werden zudem als Brutplatz von je zwei Brutpaaren des Haussperlings (Passer 

domesticus) und des Hausrotschwanzes (Phoenicurus ochruros) genutzt, Höhlungen eines 

Birnbaumes durch den Star (Sturnus vulgaris). 

Abgelagerte Natursteine könnten einen Lebensraum für die Zauneidechse (Lacerta agilis) 

darstellen. Abgelagerte Strangfalzziegel werden von einer Kolonie der Mauerbienen-Arten 

Osmia rufa und Osmia bicornis besiedelt. 

Mit dem Abriss der Gebäude und der Flächenumnutzung gehen die bisher vorhandenen 

Lebensraumelemente, Quartiere und Brutplätze verloren. Entsprechend sind Maßnahmen zur 

Vermeidung einer Tötung oder Verletzung und zum Ausgleich eines Lebensraum- bzw. 

Lebensstättenverlustes erforderlich. 

Hierzu werden die Verbotstatbestände des § 44 des BNatSchG näher betrachtet und 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. 

 

Schädigungsverbot 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten / Standorten wild 

lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild 

lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von 

Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. 

→ Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt werden. 

➔ Der Verlust von Hangplätzen der Fledermäuse und von Brutplätzen der Vögel ist 

auszugleichen, Details hierzu im Anhang. Bei den Fledermäusen ist das Anbringen von 10 

Flachkästen an benachbarten Gebäuden als Ausgleich für den Wegfall von Fensterläden und 
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Mauerspalten erforderlich. Bei den Brutvögeln ist das Ausbringen von vier Halbhöhlenkästen 

(für den Hausrotschwanz), von vier Höhlenbrüterkästen (für den Haussperling) und zwei 

Starenkästen (für den Star) erforderlich. Die Natursteine sind umzusetzen und können z.B. als 

Eidechsenmauer aufgesetzt werden. Die Strangfalzziegel können z.B. für einen 

Wildbienenstand verwendet werden. 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das 

Vorhaben betroffenen Arten z.B. durch mittelbare betriebsbedingte Auswirkungen, z.B. ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko. 

→ Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer 

Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

➔ Zur Vermeidung der Tötung sind die Abrissarbeiten außerhalb der Brutzeit durch Vögel 

(Vgl. Tab. 1) und der Hauptnutzungszeit von Fledermäusen, d.h. ab dem 1. Oktober und vor 

dem 31. März durchzuführen. Die Baumfällung ist außerhalb der Vegetationszeit (und damit 

auch außerhalb der Brutzeit) durchzuführen. Vor dem Abriss sind die Fensterläden durch 

einen Fledermausspezialisten zu kontrollieren und abzuhängen und die Spalten der 

Hohlbetonsteinwand zu endoskopieren. Wenn durch die Endoskopie sichergestellt ist, dass 

sich  keine Fledermäuse in den Spalten befinden, sind diese zu verschließen. 

 

Tabelle 1: Bau- und Brutzeitkalender für Brutvögel. Januar und Dezember sind bei den 

meisten Arten für Sanierungsarbeiten an oberirdischen Gebäuden unkritisch.  

Haussperling, Passer domesticus 

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

                                        

 

Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros 

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

                                        

 

Star, Sturnus vulgaris 

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 
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 Keine Brutzeit, Sanierung 

möglich 

 Übergangszeit, besser 

keine Sanierung 

 Brutzeit, keine Sanierung bei 

vorhandenen Brutplätzen 

 

Störungsverbot 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

→ Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

➔ Bei Durchführung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit sind keine Störungen zu erwarten. 

 

Zusammenfassend sind mit der zeitlichen Beschränkung der Abriss- und Fällarbeiten 

auf das Winterhalbjahr, durch die Kontrolle der Fledermaushangplätze vor dem 

Abriss, den Ausgleich des Brut- und Hangplatzverlustes (siehe Anhang) und das 

Umsetzen von Steinhaufen und der Strangfalzziegel die Verbotstatbestände des 

Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 BNatSchG) durch den Abbruch und die Umnutzung 

nicht berührt. Entsprechend sind die aufgeführten Minimierungs- bzw. 

Vermeidungsmaßnahmen (zeitliche Vorgaben) und die Ausgleichsmaßnahmen jedoch 

zwingend erforderlich um das Eintreten der Verbotstatbestände zu verhindern. 
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Anhang: Ausgleichsmaßnahmen 

Ausführliche Hinweise zum Artenschutz am Haus und bei Sanierungen im Speziellen finden 

sich auf der Internetseite: 

http://www.artenschutz-am-haus.de 

 

Maßnahme 1: Hangplatzersatz für Fledermäuse, Zielart Bartfledermaus 

Als Hangplatzersatz für Fledermäuse sind insgesamt 10 Fledermaus-Fassadenflachkästen 

Art.-Nr. 128 der Firma Strobel https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/fledermaus-

fassadenflachkasten/ oder Flachkästen FFAK-R der Firma Hasselfeldt 

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassadenflachkasten-mit-rueckwand oder 6 

Flachkästen 1FTH der Firma Schwegler https://www.schwegler-

natur.de/portfolio_1395072079/fledermaus-universal-sommerquartier-1fth/ erforderlich. 

Die Kästen können in Fassadenfarbe gestrichen werden (oder farblich abgehoben) werden. 

Vorschläge für Ausbringmöglichkeiten finden sich in den nachfolgenden Abbildungen. 

 

 

Abb. Anhang I-1: Farblich abgesetzter Fledermauskasten. 

https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/fledermaus-fassadenflachkasten/
https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/fledermaus-fassadenflachkasten/
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassadenflachkasten-mit-rueckwand
https://www.schwegler-natur.de/portfolio_1395072079/fledermaus-universal-sommerquartier-1fth/
https://www.schwegler-natur.de/portfolio_1395072079/fledermaus-universal-sommerquartier-1fth/
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Abb. Anhang I-2: Farblich angepasste Fledermauskästen. 

 

 

Abb. Anhang I-3: Farblich angepasster Fledermauskasten. 
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Abb. Anhang I-4: Mögliche Aufhängeorte für Fledermauskästen. 

 

 

Abb. Anhang I-5: Mögliche Aufhängeorte für Fledermauskästen. 
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Maßnahme 2: Brutplatzersatz für den Hausrotschwanz 

Zur Ansiedlung des Hausrotschwanzes sind grundsätzlich Halbhöhlenkästen geeignet, 

darüber hinaus können auch Brutplätze auf Dachbalken etc. angeboten werden. 

Halbhöhlenkästen können aus Holz (Eigenbau, Anleitung nachfolgend) oder alternativ als 

Holzbetonkästen z.B. der Firma Strobel: https://naturschutzbedarf-

strobel.de/shop/nischenbrueterkasten-mit-montagewinkeln/ oder der Firma Hasselfeldt: 

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/nischenbrueterhoehle angeboten werden. Die Kästen 

können unter Dachvorsprüngen an den Fassaden aufgehängt werden. 

  

https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/nischenbrueterkasten-mit-montagewinkeln/
https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/nischenbrueterkasten-mit-montagewinkeln/
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/nischenbrueterhoehle
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Bauanleitung Halbhöhlenkasten für den Hausrotschwanz  
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Maßnahme 3: Brutplatzersatz für den Haussperling 

Zur Ansiedlung des Haussperlings können Höhlenbrüter-Kästen aus Holz (s.u.) oder 

Holzbetonkästen z.B. der Firma Strobel: https://naturschutzbedarf-

strobel.de/shop/mardersicherer-hoehlenbrueterkasten-2/ oder der Firma Hasselfeldt: 

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/nisthohle-mit-rundloch angeboten werden. Diese 

können auch als Gruppe ausgebracht werden, da Haussperlinge auch in geringem Abstand 

voneinander brüten. Alternativ zu den Einzelkästen können auch Koloniekästen gebaut bzw. 

aufgehängt werden.  

 

  

https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/mardersicherer-hoehlenbrueterkasten-2/
https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/mardersicherer-hoehlenbrueterkasten-2/
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/nisthohle-mit-rundloch
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Bauanleitung Einzelkasten für den Haussperling 

Für den Haussperling sollte ein Lochdurchmesser von 32-35 mm verwendet werden. 
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Bauanleitung Koloniekasten für den Haussperling 
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Maßnahme 4: Brutplatzersatz für den Star 

Zur Ansiedlung des Stars können Kästen aus Holz (s.u.) oder Holzbetonkästen z.B. der Firma 

Strobel: https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/starenkasten/ oder der Firma Hasselfeldt: 

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/starenhoehle angeboten werden. 

 

Bauanleitung Starenkasten 

 

 

https://naturschutzbedarf-strobel.de/shop/starenkasten/
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Maßnahme 5: Umsetzen von Strangfalzziegeln für Mauerbienen 

Die Strangfalzziegel können am Boden, bevorzugt besonnt als Stapel aufgesetzt oder in 

bestehende Holzkonstruktionen (Wildbienenhotels) eingesetzt werden. Weitere Informationen 

siehe https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_02b.php 

 

Maßnahme 6: Umsetzen von Steinhaufen für Eidechsen. 

Die vorhandenen Natursteine können an anderer Stelle als Eidechsen“mauer“ oder 

Steinhaufen aufgesetzt werden. Weitergehende Hinweise dazu finden sich z.B. in Bayrisches 

Landesamt für Umwelt (2020): Arbeitshilfe zur speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung: 

Zauneidechse. 33 Seiten; LfU, Augsburg. Online siehe www.lfu.bayern.de und Röösli, T. & 

A. Meyer (2019): Fördermaßnahmen für die Zauneidechse. Hrsg.: Albert Koechlin Stiftung. 

https://www.zauneidechse.ch/downloads-shop/ 

 

 

https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_02b.php
http://www.lfu.bayern.de/
https://www.zauneidechse.ch/downloads-shop/

